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Editorial

<

zunächst möchte ich allen Lese-
rinnen und Lesern noch ein 
glückliches und gesundes neues 
Jahr wünschen. Ich hoffe, Sie 
konnten die Feiertage genießen 
und haben den Jahreswechsel 
so verbringen können, wie Sie 
es sich vorgestellt hatten.

Die Verhandlungen und Ge-
spräche mit dem Finanzminis-
terium über die Übertragung 
des Tarifergebnisses des TV-L 
auf die Beamtenschaft und 
den Versorgungsbereich waren 
konstruktiv und sachlich. Die 
Ankündigung, dass der Sockel-
betrag von 200 Euro zum 
1. November 2024 in eine line-
are Besoldungserhöhung von 
3,6 Prozent umgerechnet wer-
den soll, schlug große Wellen. 
Es erreichten uns viele Mails 
von Menschen, die sich darü-
ber aufregten, weil sie persön-
lich mit der linearen Erhöhung 
von 3,6 Prozent schlechter fah-
ren würden als mit einem So-
ckelbetrag von 200 Euro. Das 
Finanzministerium und auch 
die meisten unserer Fachge-
werkschaften und Mitglieds-
verbände bekamen ähnliche 
Mails und Anschreiben, die 
nicht immer höflich und 
freundlich formuliert waren. 
Anlass für mich, auch an dieser 
Stelle den Sachverhalt zu erläu-
tern und Stellung zu beziehen. 

Warum soll der Sockel in Ba-
den-Württemberg umgerech-
net werden und weshalb ist 
die umgerechnete lineare Er-
höhung mit 3,6 Prozent so 
 gering? 

Für uns als BBW gehört die 
verfassungskonforme Alimen-
tation der Beamtenschaft, 
 inklusive des Versorgungs-
bereichs, zu den wichtigsten 
Forderungen überhaupt. 
Rechtliche Grundlage in der 
Sache ist der Art. 33 Abs. 5 
Grundgesetz. Richtungswei-
send für die Berechnung be-
ziehungsweise Überprüfung 
der Verfassungsmäßigkeit der 

Besoldung sind die drei Urteile 
des Bundesverfassungsge-
richts (BVerfG) aus den Jahren 
2015 und 2020. 

Bezüglich des vom BVerfG ge-
forderten Abstandsgebots gilt 
es nicht nur, die 15 Prozentpunk-
te Abstand zum sozialhilferecht-
lichen Existenzminimum einzu-
halten, sondern eben auch, dass 
das Abstandsgebot zwischen 
den Besoldungsgruppen zu ge-
währleisten ist. Würde Baden-
Württemberg den Sockelbetrag 
1:1 auf alle Besoldungsgruppen 
übertragen, so wie es die meis-
ten anderen Bundesländer vor-
haben, würden die Abstände 
zwischen den Besoldungsgrup-
pen merklich schmelzen. Mög-
licherweise wäre dadurch die 
Grenze zur Verfassungswidrig-
keit noch nicht überschritten 
(darauf berufen sich die Bundes-
länder mit 1:1-Übertragung des 
Sockels). Doch eine Reduzierung 
der Abstände, auf deren Einhal-
tung das BVerfG jedoch aus-
drücklich hinweist, wäre zwei-
felsfrei die Folge.

Ich halte es für nicht unwahr-
scheinlich, dass auch in künf-
tigen Tarifergebnissen Sockel-
beträge vereinbart werden. 
Spätestens dann müssen an-
dere Gebietskörperschaften 
bei der Übertragung auf die 
Beamtenschaft umsteuern 
und ebenfalls eine Umrech-
nung des Sockels in einen 
durchschnittlichen Vomhun-
dertsatz in Betracht ziehen. 

Wir in Baden-Württemberg ha-
ben uns dazu entschlossen, es 
gleich von Beginn an richtig zu 
machen, da die Vorgaben aus 
Karlsruhe für uns höchste Prio-
rität haben. Wir würden als ge-
werkschaftliche Dachverband-
spitze vor der Politik und der 
Verwaltung unglaubwürdig, 
wenn wir hier Kompromisse zu-
lassen würden. Deshalb hat der 
Landesvorstand des BBW – Be-
amtenbund Tarifunion im Vor-
feld der Verhandlungen mit 
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dem Finanzministerium zur Übertragung 
des Tarifergebnisses auf den Beamten- 
und den Versorgungsbereich mit großer 
Mehrheit beschlossen, dass ich als Ver-
handlungsführer des BBW in den Gesprä-
chen mit dem Finanzministerium eine 
Umrechnung des Sockelbetrags in eine 
durchschnittliche lineare Erhöhung zu 
fordern habe. Dieser Forderung bin ich 
gerne nachgekommen, da sie aus meiner 
Sicht zwingend ist und sich auch das Fi-
nanzministerium hier unserer rechtlichen 
Auffassung angeschlossen hatte. 

Natürlich waren es die Kolleginnen und 
Kollegen des mittleren Dienstes und 
des gehobenen Dienstes bis A 12, die 
sich über eine Umrechnung des Sockels 
beschwert haben. Ich kann hier nur an 
deren Verständnis appellieren. Wer für 
das 4-Säulen-Modell war und zum 
1. Dezember 2022 von einer Überfüh-
rung in die nächsthöhere Besoldung 
profitiert hat, mit der Begründung, das 
Abstandsgebot zum Existenzminimum 
müsse laut BVerfG unbedingt eingehal-
ten werden, darf jetzt nicht plötzlich 
fordern, dass das mit gleichem BVerfG-
Urteil geforderte Abstandsgebot zwi-
schen den Besoldungsgruppen ignoriert 
werden solle, da man ansonsten jetzt 
schlechter fahre.

Bei der Umrechnung des Sockelbe- 
trags hat man die Kosten, die bei einer 
1:1-Übertragung des Sockelbetrags ent-
stehen würden, umgerechnet in einen 
linearen Durchschnittssatz, der für Ba-
den-Württemberg 3,6 Prozent bedeu-
tet. Diese Umrechnung war kostenneu-
tral, sodass das Land als Dienstherr hier 
nichts einspart. Der Landesregierung 
war es – wie uns als BBW – wichtig, die 
Vorgabe aus Karlsruhe umzusetzen. Da-
bei standen keinerlei Einsparbemühun-
gen im Fokus. 

Zur Übertragung des Tarifergebnisses 
TV-L möchte ich Folgendes anmerken:

1. Der Versorgungsbereich wird nicht 
abgehängt, sondern erhält die Inflati-
onsausgleichsprämie systemgerecht 
übertragen, das heißt genauso wie jede 
lineare Erhöhung und auch vergangene 
übertragene Einmalzahlungen in Höhe 
des jeweiligen Ruhegehaltssatzes. 

2. Baden-Württemberg ist das einzige 
Bundesland, welches zum 1. Februar 
2025 nicht 5,5 Prozent Besoldungs- und 
Versorgungserhöhung umsetzen wird, 

sondern sogar 5,6 Prozent und damit 
0,1 Prozentpunkte mehr als die übrigen 
Bundesländer der Tarifgemeinschaft 
deutscher Länder. Auch dieser Umstand 
ist Ergebnis unserer Verhandlungen be-
ziehungsweise Gesprächen mit dem Fi-
nanzministerium. 

3. Sowohl der Landesregierung als auch 
dem Finanzministerium ist klar, dass 
insbesondere aufgrund der Erhöhung 
des Bürgergelds zum 1. Januar 2024 
noch eine Schippe draufgelegt werden 
muss, um die verfassungskonforme Ali-
mentation sicherzustellen. 

Dadurch, dass wir in Baden-Württemberg 
nicht den Sockelbetrag 1:1 übertragen 
werden, sondern eben die umgerechnete 
lineare Erhöhung von 3,6 Prozent, die sich 
in den unteren Besoldungsgruppen nur 
mit etwa dem hälftigen Betrag auswirkt, 
wird der Druck auf die Landesregierung 
entsprechend höher, für eine verfas-
sungskonforme Alimentation zusätzliche 
einkommenssteigernde Maßnahmen zu 
ergreifen. Hier darf es weder zu einer 
„Weiterentwicklung“ des 4-Säulen-Mo-
dells kommen, indem man die unterste 
Besoldungsgruppe streicht, noch zu wei-
teren Erhöhungen der Kinderzuschläge 
oder zu einer Stauchung der Besoldungs-
gruppen oder der Laufbahnen. Die rechts-
sicherste Lösung wäre eine Anhebung der 
verschiedenen Besoldungstabellen (A-, B-, 
C-, W- und R-Besoldung), wie es Hessen 
uns vormacht.

Herzliche Grüße 

Ihr 

Kai Rosenberger
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Übernahme des Tarifergebnisses auf den Beamten- und Versorgungsbereich

Umrechnung des Sockelbetrags sorgt für 
 Verdruss – BBW hält aus gutem Grund dagegen
Die von der Landesregierung geplante Übernahme des Tarifergebnisses TV-L auf den Beamten- und 
Versorgungsbereich hat in den Tagen vor Weihnachten unter den Betroffenen vielfach für Unmut 
gesorgt. Verärgert waren viele darüber, dass die BBW-Spitze die vom Finanzministerium geplanten 
Übernahmemodalitäten generell positiv bewertete. BBW-Chef Kai Rosenberger hat dafür gute Grün-
de: nämlich die Verfassungskonformität der Besoldung.

Stein des Anstoßes für all den 
Verdruss war insbesondere die 
geplante Umrechnung des So-
ckelbetrags von 200 Euro, den 
das TV-L-Ergebnis vorsieht, in 
eine lineare Erhöhung von 
3,6 Prozent. Beamtinnen und 
Beamte des mittleren und ge-
hobenen Dienstes kommen 
 dabei nämlich schlechter weg. 
BBW-Chef Rosenberger vertei-
digt dennoch eine entspre-
chende Regelung als gut und 
richtig. Allerdings hat er noch 

vor Weihnachten in mehreren 
Gesprächen mit Vertretern des 
Finanzministeriums Nachbes-
serungen eingefordert. Im Ver-
lauf dieser Gespräche habe 
man immer wieder deutlich 
gemacht, dass die kostenneu-
trale Umrechnung in eine line-
are Erhöhung von 3,6 Prozent 
zu niedrig sei. Das Erreichen 
des Sockelbetrags müsse für 
alle Beamtinnen und Beamten, 
auch im mittleren und gehobe-
nen Dienst, sichergestellt wer-

den. Erste Reaktionen aus dem 
Ministerium geben Anlass zur 
Vermutung, dass die Landes-
regierung bei der Übertragung 
des Tarifergebnisses TV-L den 
unteren Besoldungsgruppen 
entgegenkommen werde.  

Die schnelle Entscheidung der 
Landesregierung, das Tarifer-
gebnis TV-L systemgerecht und 
zeitnah auf den Beamten- und 
Versorgungsbereich zu über-
tragen, hat man beim BBW ge-

nerell positiv aufgenommen. 
Damit werde das Land nicht 
nur seiner Verantwortung als 
Dienstherr gerecht, sondern 
mache in Zeiten akuten Fach-
kräftemangels den öffentli-
chen Dienst für potenzielle 
 Bewerber attraktiver, hatte 
BBW-Chef Kai Rosenberger am 
12. Dezember 2023 unmittel-
bar nach dem Gespräch im Fi-
nanzministerium erklärt. Im 
Verlauf dieser Unterredung 
hatte Ministerialdirektor Heiko 

 < Besprechung im Finanzministerium zur Übernahme des Tarifergebnisses auf den Beamten- und Versorgungsbereich (von links): Sandra Wengert, juristi-
sche Referentin des BBW; Ministerialdirektor Heiko Engling, Amtschef des Finanzministeriums; BBW-Vorsitzender Kai Rosenberger; BBW-Vize Joachim 
 Lautensack; Dr. Christian Järkel, Abteilungsleiter 1, Personal; Rieke Eicher, Referatsleiterin 15, Versorgung; Jürgen Ebers, Referatsleiter 14, Besoldung
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Engling, der Amtschef der Be-
hörde, die geplanten Übertra-
gungsmodalitäten erläutert.

 < Die Übertragungs
modalitäten

Mehr Geld gibt es demnach 
erstmals Ende März 2024 mit 
den April-Bezügen. Dann erhal-
ten Beamtinnen und Beamte 
zusätzlich zu ihrem Gehalt ein-
malig und steuerfrei einen In-
flationsausgleich in Höhe von 
1 800 Euro, zuzüglich viermal 
120 Euro für die Monate Januar 
bis April 2024, danach von Mai 
bis Oktober jeweils 120 Euro. 
Ab November 2024 steigen die 
Bezüge linear um 3,6 Prozent 
und ab Februar 2025 linear um 
weitere 5,6 Prozent. Teilzeit-
beschäftigte bekommen den 
Inflationsausgleich anteilig.

Der Inflationsausgleich wird 
systemgerecht auch auf den 
Versorgungsbereich übertra-
gen. Im Klartext heißt das: Ver-
sorgungsempfängerinnen und 
Versorgungsempfänger erhal-
ten den Inflationsausgleich 
prozentual entsprechend ihres 
Ruhegehaltssatzes. Damit folgt 
das Land der Regelung des 
Bundes bei der Übertragung 
des TVöD-Ergebnisses auf den 
Bundesversorgungsbereich.

Die gesetzliche Grundlage des 
Inflationsausgleichs, der linea-
ren Erhöhung durch die Über-
tragung des Tarifergebnisses 
sowie die Einhaltung des Min-
destabstands soll laut Ministe-
rialdirektor Engling in einem 
Gesetz erfolgen. 

Die geplanten Übertragungs-
modalitäten bewertete BBW-
Chef Rosenberger generell 
 positiv. Die Übertragung des 
Inflationsausgleichs auch auf 
die Versorgungsempfängerin-
nen und Versorgungsempfän-
ger verhindere eine Abkopp-
lung der Pensionsentwicklung 
von der der aktiven Besoldung. 
Und mit der Umrechnung des 
Sockelbetrags von 200 Euro, 
den das TV-L-Ergebnis vorsieht, 
in eine lineare Erhöhung werde 
der Rechtsprechung des Bundes-

verfassungsgerichts (BVerfG) 
Rechnung getragen und das 
Abstandsgebot zwischen den 
Besoldungsgruppen gewahrt.

 < Verfassungskonforme 
 Alimentation

Zugleich appellierte Rosenber-
ger aber auch an die Landesre-
gierung, jetzt zeitnah dafür zu 
sorgen, dass die Besoldung im 
Land zumindest wieder verfas-
sungskonform ist. Beim BBW 
ist man überzeugt, dass das 
Mindestabstandsgebot der Be-
soldung zur Grundsicherung 
von 15 Prozent mit Einführung 
des Bürgergelds im Jahr 2023 
und der Erhöhung zum 1. Janu-
ar 2024 endgültig in Schieflage 
geraten ist. Um die Verfas-
sungsmäßigkeit wieder herzu-
stellen, sind aus Sicht des BBW 
Besoldungsverbesserungen 
dringend geboten, diesmal un-
bedingt auch für die Beförde-
rungsämter des gehobenen 
Dienstes sowie für den höhe-
ren Dienst. Deshalb fordert 
BBW-Chef Rosenberger die 
Landesregierung auch ein-
dringlich zum Handeln auf:  
„Es sollte eine Selbstverständ-
lichkeit sein, dass sich jede 
 Beamtin und jeder Beamter 
 sowie jede Versorgungsemp-
fängerin und jeder Versor-
gungsempfänger jederzeit 

 darauf verlassen kann, dass  
die vom Dienstherrn geleistete 
Alimentation zumindest ver-
fassungskonform ist.“

Zum Stand der Dinge erläuter-
ten die Vertreter des Ministeri-
ums, derzeit werde der Mindest-
abstand zur Grund sicherung 
überprüft. Steuerrechtliche und 
sozialrechtliche Neuerungen 
würden dabei berücksichtigt. 
Soweit das Mindestabstands-
gebot nicht eingehalten wer-
den sollte, seien keine Fortfüh-
rung des 4-Säulen-Modells und 
keine weitere Erhöhung der 
Kinderzuschläge geplant. 

 < Tarifeinigung TVL:  
BBW spricht von fairem 
Abschluss 

Der BBW hat den Tarifab-
schluss TV-L 2023 als fair  
und ordentlich bezeichnet.

Der massive Druck, den die 
 Beschäftigten mit den bun-
desweiten Warnstreiks und 
Demos aufgebaut haben, hat 
nach Überzeugung Rosenber-
gers die Arbeitgeberseite in der 
dritten Verhandlungsrunde 
zum Einlenken veranlasst.  
So sei es schließlich gelungen, 
einen Tarifabschluss TV-L aus-
zuhandeln, der Tarifbeschäftig-
te der Länder in der Summe 

nicht schlechter dastehen lässt 
als die Kolleginnen und Kolle-
gen beim Bund und bei den 
Kommunen, für die der TVöD 
greift. „In Anbetracht der Tat-
sache, dass die Personalkosten-
quote beim Bund (TVöD) deut-
lich geringer ist als in den 
Ländern, betrachten wir diesen 
Abschluss als ordentlich und 
fair“, erläutert Rosenberger.

 < Das Tarifergebnis

Das Tarifergebnis beinhaltet 
einen steuer- und sozialabga-
benfreien Inflationsausgleich 
von insgesamt 3 000 Euro. Vor-
aussichtlich Ende März 2024 
werden 1 800 Euro Inflations-
ausgleich zuzüglich jeweils  
120 Euro für die Monate Janu-
ar, Februar und März 2024 aus-
gezahlt, von April bis Oktober 
2024 dann monatlich jeweils 
120 Euro. Ab 1. November 2024 
steigen die Bezüge um einen 
Sockelbetrag von 200 Euro und 
ab dem 1. Februar 2025 um 
5,5 Prozent (Eine Anpassung 
des Erhöhungsbetrags auf 340 
Euro, wo dieser Wert nicht er-
reicht wird, erfolgt nur im Ta-
rifbereich). Ausbildungs- und 
Praktikantenentgelte werden 
zu den gleichen Zeitpunkten 
um insgesamt 150 Euro erhöht. 
Die Laufzeit des Tarifvertrags 
beträgt 25 Monate.  

©
 F

ri
ed

h
el

m
 W

in
d

m
ü

lle
r

<

D
e

r 
ö

ff
e

n
tl

ic
h

e
 D

ie
n

st
 i

n
 B

a
d

e
n

W
ü

rt
te

m
b

e
rg

5

BBW – Beamtenbund Tarifunion

> BBW Magazin | Januar/Februar 2024



Gedankenaustausch mit Kultusministerin Theresa Schopper

Lebensarbeitszeitkonten: Ministerin bekam 
 Unmut über Ausschlusspläne hautnah zu spüren
Das Land plant offensichtlich, Lehrerinnen und Lehrer bei der Einführung 
von Lebensarbeitszeitkonten auszuschließen. Bei dem Gespräch von BBW-
Chef Kai Rosenberger im Finanzministerium wurden am 12. Dezember ver-
gangenen Jahres entsprechende Pläne angesprochen, die beim BBW für 
Unmut gesorgt haben. Diesen Unmut bekam auch Kultusministerin There-
sa Schopper zu spüren, die tags drauf Spitzenvertreter des BBW zu einem 
Gedankenaustausch empfangen hat.

Die Ministerin reagierte über-
rascht auf die verärgerten Vor-
haltungen des BBW-Vorsitzen-
den. Sie versicherte, nichts von 
solchen Plänen zu wissen, und 
versprach der Angelegenheit 
nachzugehen. Rosenberger hin-
gegen sparte ob solcher Pläne 
nicht an Kritik. In Zeiten akuten 
Lehrkräftemangels sei es un-
verantwortlich, nicht alle 
Chancen zur Attraktivitätsstei-
gerung des Lehrerberufs zu 
nutzen, erklärte er. Dazu gehö-
re, dass die Besoldung und alle 
Rahmenbedingungen verbes-
sert werden. Bestandteil ver-
besserter Rahmenbedingun-
gen sei auch die Einbeziehung 
der Lehrerinnen und Lehrer bei 
der Einführung von Lebensar-
beitszeitkonten. „Alles andere 
wäre kontraproduktiv“, warnte 
der BBW-Vorsitzende.

Als das Gespräch mit der Kul-
tusministerin vereinbart wur-
de, wollte man in erster Linie 
über Maßnahmen gegen den 
Lehrermangel und zur Verbes-
serung der Arbeitsbedingun-
gen an den Schulen sprechen. 
Entsprechend war auch die Be-
setzung der BBW-Delegation. 
Ihr gehörte neben BBW-Chef 
Rosenberger seine Stellvertre-
terin Tina Stark, die auch Vor-
sitzende der BBW-Kommission 
Bildung und Wissenschaft 
(KBW) ist, der stellvertretende 
KBW-Vorsitzende Cord Santel-
mann und die juristische Refe-
rentin des BBW Sandra Wen-
gert an. Die Kultusministerin 
war in Begleitung von Ministe-

rialrat Holger Philipp, dem Lei-
ter der Stabstelle Lehrergewin-
nung im Kultusministerium, zu 
der Unterredung gekommen.

 < Attraktivitätssteigerung 

des Lehrerberufs

BBW-Chef Rosenberger ver-
wies auf den Tarifabschluss 
TV-L und unterstrich die Not-
wendigkeit, dass das Tarifer-
gebnis zeit- und inhaltsgleich 
auf den Beamten- und Versor-
gungsbereich übertragen wird. 
Seine Stellvertreterin Tina 
Stark machte deutlich, dass die 
jüngst vermehrt auftretenden 
Rückfragen nach Beendigung 
des Beamtenverhältnisses die 
Politik nachdenklich stimmen 

sollten. Dringend geboten sei-
en hier konkrete Gegenmaß-
nahmen. Entsprechende Reak-
tionen vermisst sie auch 
bezüglich der vielfach geäußer-
ten Klagen über fehlende Ent-
lastungen, zunehmende Büro-
kratisierung und Defizite bei 
der digitalen Ausstattung. Mit 
dem Hinweis auf die „verun-
glückte“ Werbekampagne des 
Kultusministeriums, die im 
Sommer 2023 viele Lehrkräfte 
verärgerte hatte, stellte sie 
schließlich noch mahnend fest: 
„In Zeiten des Lehrermangels 
sind Lehrkräfte, die mit ihren 
Arbeitsbedingungen und ihrem 
Arbeitsplatz zufrieden sind, die 
beste Werbekampagne für den 
Lehrerberuf.“ 

 < Arbeitszeiterfassung

Mit der Arbeitszeiterfassung 
von Lehrkräften muss sich der-
zeit auch das Kultusministeri-
um befassen. Bekanntlich hat 
der Europäische Gerichtshof 
2019 entschieden, dass alle 
Mitgliedstaaten die Arbeitge-
ber verpflichten müssen, ein 
System zur Erfassung der Ar-
beitszeiten einzuführen. Die 
Umsetzung verläuft jedoch 
schleppend. 

Der Berufsschullehrerverband 
(BLV) hat kürzlich eine Studie 
vorgelegt, wonach baden-würt-
tembergische Berufsschullehre-
rinnen und Berufsschullehrer 
im Durchschnitt wöchentlich 
drei Stunden mehr arbeiten als 
die für Landesbeamtinnen und 
Landesbeamten geltende 
41-Stunden-Woche. Viele Lehre-
rinnen und Lehrer sprechen sich 
für eine Arbeitszeiterfassung 
für Lehrkräfte aus. Der Philolo-
genverband in Baden-Württem-
berg bereitet eine Klage gegen 
das Land vor. „Wir wollen, dass 
die Arbeitszeit der Lehrkräfte 
endlich mal zuverlässig erfasst 
wird“, sagt der Vorsitzende Ralf 
Scholl. Andere Lehrerverbände 
wollen Druck aufbauen, indem 
sie eigene Arbeitszeitstudien 
durchführen.

Kultusministerin Schopper äu-
ßerte sich dazu zurückhaltend. 
Man müsse zunächst den Ent-
wurf des Bundesarbeitsminis-
teriums zur Erfassung von Ar-
beitszeiten abwarten. Erst 
dann könne ein entsprechen-
der Entwurf speziell für Lehr-
kräfte ausgestaltet werden. 

 < Lehrkräfteausbildung

Im weiteren Gesprächsverlauf 
verwies die stellvertretende 
BBW-Vorsitzende auf die Pro-
blematik der Seiten- und Quer-

 < Trafen sich zu einem Gedankenaustausch im Kultusministerium (von links): 
BBW-Chef Kai Rosenberger; Sandra Wengert, juristische Referentin beim 
BBW; Kultusministerin Theresa Schopper; Tina Stark, stellvertretende 
BBW-Vorsitzende; Cord Santelmann, stellvertretender KBW-Vorsitzender; 
Ministerialrat Holger Philipp, Leiter der Stabsstelle Lehrergewinnung im 
Kultusministerium
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einsteiger, die häufig hoch mo-
tiviert seien, von den Schulen 
dringend benötigt würden und 
deren Einstellung dann an bü-
rokratischen und juristischen 
Hürden scheitere. 

Holger Philipp, Leiter der Stabs-
stelle Lehrergewinnung im Kul-
tusministerium, bestätigte die 
Problematik und die von Tina 
Stark vorgetragenen Beispiel-
fälle aus den Bereichen der be-
ruflichen Schulen sowie allge-
meinbildenden Schulen. Auch 
er betonte die Notwendigkeit 
entsprechender Nachqualifizie-
rungsmaßnahmen für nicht 
originär ausgebildete Lehrkräf-

te und versicherte, dass das 
 Ministerium an einem Abbau 
der „Schranken“ arbeite. 

Die Ständige Wissenschaftliche 
Kommission (SWK), das Bera-
tungsgremium der Kultusmi-
nisterkonferenz, hat am 7. De-
zember 2023 ihr Gutachten zur 
Lehrkräftebildung vorgestellt. 
Das Papier enthält Empfehlun-
gen entlang der gesamten Leh-
rerbildungskette: vom Studium 
über den Vorbereitungsdienst 
und den Berufseinstieg bis hin 
zur Fort- und Weiterbildung.

Dieses SWK-Gutachten war 
ebenfalls Gegenstand der Un-

terredung, in deren Verlauf 
Tina Stark auch auf das Forde-
rungspapier der Kommission 
Bildung und Wissenschaft vom 
Sommer 2023 hinwies, in dem 
sich bereits vieles von dem, 
was das SWK-Gutachten emp-
fiehlt, wiederfinde. 

 < Besoldung/Bezahlung

Cord Santelmann kritisierte, 
dass Referendarinnen und Re-
ferendare nach wie vor nach 
Abschluss ihres Referendari-
ats während der Sommerferi-
en nicht bezahlt werden. Zu-
gleich mahnte er, es reiche 
nicht aus, sich lediglich auf 

das Gewinnen von Lehrkräf-
ten zu fokussieren. Genauso 
wichtig sei es, Lehrkräfte 
durch gezielte Maßnahmen 
zu binden. Dafür seien 
 Beförderungs- und Entwick-
lungsmöglichkeiten erforder-
lich. Inzwischen sei es an 
Gymnasien keine Seltenheit 
mehr, dass Lehrkräfte mit 
dem Eingangsamt A 13 in Pen-
sion  gehen, da es einen Beför-
derungsstau gebe. BBW-Chef 
 Rosenberger unterstützte 
diese Kritik und forderte zu-
gleich, dass bei der Ausgestal-
tung der Rückkehr zu G9 auch 
A 14 und A 15-Stellen geschaf-
fen werden müssten.  

Ein Thema: der Ärger über Ausgrenzungspläne beim Lebensarbeitszeitkonto

Grünen-Fraktionschef zeigt sich überrascht
Die Pläne, Lehrerinnen und 
Lehrer sowie Richterinnen und 
Richter bei der Einführung von 
Lebensarbeitszeitkonten aus-
zugrenzen, stoßen beim BBW 
auf massive Kritik. Entspre-
chend verärgert hat BBW-Chef 
Kai Rosenberger das Vorhaben, 
von dem er am 12. Dezember 
2023 aus dem Finanzministeri-
um erfahren hatte, tags drauf 
im Gespräch mit Andreas 
Schwarz, dem Vorsitzenden 
der Landtagsfraktion Bündnis 
90/Die Grünen, angesprochen. 
Schwarz versicherte, von die-
sen Plänen nichts zu wissen.

Stattdessen zog sich Schwarz 
darauf zurück, sein letzter 
Stand in Sachen Lebensar-
beitszeitkonto betreffe Rege-
lungsmodalitäten für den Be-
amtenbereich in Abgrenzung 
zum Arbeitnehmerbereich. 
Sollte man sich dafür ent-
scheiden, Arbeitszeitkonten 
auch für den Arbeitnehmer-
bereich einzurichten, dann 
 trete seine Fraktion dafür ein, 
dass im Beamtenbereich die 
41-Stunden-Woche und ein 
daraus resultierender „Mehr-
wert“ bei Inanspruchnahme 
der Freistellung berücksichtigt 
wird. Unerlässlich sei in jedem 

Fall, dass Rücksicht auf Arbeits-
spitzen genommen wird.

BBW-Chef Rosenberger mahn-
te, dass die Freistellung von Be-
schäftigten nicht zulasten der 
Kolleginnen und Kollegen er-
folgen dürfe. Personalausfälle 
müssten kompensiert werden. 
Dies sei am Ende des Arbeits-
lebens verwaltungstechnisch 
zwar leichter zu bewerkstelli-
gen, der BBW fordere dennoch 
eine möglichst flexible Ausge-
staltung. Zugleich forderte Ro-
senberger den Fraktionsvorsit-
zenden der Grünen auf, sich im 
Finanz- und Innenministerium 
dafür starkzumachen, dass 

endlich die Einführung des 
 Lebensarbeitszeitkontos er-
folgen kann. 

 < Übertragung Tarifergebnis

Im Zusammenhang mit der 
Übertragung des Tarifergebnis-
ses TV-L 2023 auf den Beam-
ten- und Versorgungsbereich 
sagte Grünen-Fraktionschef 
Schwarz, dass er es gut und 
richtig findet, dass der Amts-
chef des Finanzministeriums 
den BBW, wie einst beim 
4-Säulen-Modell, in die Bera-
tungen zur Sicherstellung der 
amtsangemessenen Alimen-
tation einbezieht.

 < Entlastungsallianz

Bürokratieabbau zählt gegen-
wärtig zu den wichtigsten Auf-
gaben. Andreas Schwarz nahm 
in dieser Angelegenheit den 
BBW mit in die Verantwortung. 
Auch aus dem BBW sollten Vor-
schläge kommen, wo auf Rege-
lungen verzichtet werden be-
ziehungsweise mehr Flexibilität 
erprobt werden könne.

 < Antidiskriminierungs
gesetz light

Seit Jahren wird im Land über 
die Einführung eines Antidis-
kriminierungsgesetzes gestrit-
ten. Jetzt will man sich an die 
Umsetzung machen, indem 
 Regelungen des Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetzes 
(AGG) übernommen werden. 
Eine Beweislastumkehr, wie  
sie im Landesantidiskriminie-
rungsgesetz von Berlin veran-
kert ist, soll es in Baden-Würt-
temberg jedoch nicht geben.

Der BBW lehnt ein solches 
 Gesetz ab. Er sieht darin un-
nötigen Bürokratieaufbau und 
ein Zeichen mangelnder Wert-
schätzung gegenüber öffent-
lich Beschäftigten.  

 < Die Gesprächsrunde im Haus der Abgeordneten (von rechts): Markus Hank, 
parlamentarischer Berater Finanzen, Haushalt und Steuern der Landtags-
fraktion Bündnis 90/die Grünen; Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz; 
BBW-Vorsitzender Kai Rosenberger; BBW-Justiziarin und Geschäftsführerin 
Susanne Hauth; BBW-Vize Joachim Lautensack
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Werden 2024 endlich Lebensarbeitszeitkonten im Beamtenbereich eingeführt?

Positive Signale kommen aus der CDU
Können Beamtinnen und Beamte in diesem Jahr endlich mit dem Lebensarbeitszeitkonto rechnen? 
Die Landtags-CDU meint Ja. Das Lebensarbeitszeitkonto werde „im kommenden Jahr“ kommen. Das 
hat zumindest der CDU-Abgeordnete Christian Gehring, Vorsitzender des Arbeitskreises II Inneres, 
Digitalisierung und Kommunen, am 13. Dezember 2023 im Gespräch mit BBW-Chef Kai Rosenberger 
versichert. Weniger eindeutig hatte sich allerdings wenige Tage zuvor Innenminister Thomas Strobl 
positioniert.

Strobl hatte Anfang Dezember 
2023 in seinem Antwortschrei-
ben auf einen Brief des BBW-
Vorsitzenden betont, dass er 
weiterhin an seiner Absicht 
festhalte, Lebensarbeitszeit-
konten einzurichten. Zugleich 
warb er um Verständnis, dass 
sich der Entscheidungsprozess 
hinziehe. Schließlich handele 
es sich um ein komplexes Vor-
haben, bei dem vieles bedacht, 
sorgfältig geprüft und abge-
wogen werden müsse. Denn 
das Ziel sei eine gute und 
durchdachte Lösung, die für 
alle Beteiligten befriedigend 
und akzeptabel sei.

Aktuell habe die Landesregie-
rung noch keine abschließende 
Grundsatzentscheidung für ein 
bestimmtes Modell getroffen, 
räumte der Minister ein. Die 
politischen Abstimmungen 
 seien derzeit noch im Fluss.  
Da die Einführung von Lebens-
arbeitszeitkonten, wie jede 
 zusätzliche finanzwirksame 
Maßnahme, nach dem Koali-
tionsvertrag unter Haushalts-
vorbehalt stehe, müsse „in den 
schwierigen Zeiten, in denen 
wir uns befinden“, vor allem 
die Finanzierbarkeit genau 
 geprüft werden.

Konkreter hatte man sich am 
12. Dezember 2023 im Finanz-
ministerium geäußert. Dort 
hatte man nämlich von Über-
legungen gesprochen, Lehr-
kräfte sowie Richterinnen und 
Richter bei der Einführung von 
Lebensarbeitszeitkonten nicht 
einzubeziehen. Ein solches 
Vorhaben rief BBW-Chef Ro-
senberger tags drauf im Ge-

spräch mit den CDU-Abge-
ordneten Christian Gehring 
(Vorsitzender AK II Inneres, 
 Digitalisierung und Kommu-
nen), Dr. Albrecht Schütte 
(Vorsitzender AK III Finanzen) 
auf den Plan. Er erinnerte zu-
nächst an die Aussagen von 
Innenminister Strobl und dem 
CDU-Fraktionsvorsitzenden 
Hagel beim Gewerkschaftstag 
des BBW im Dezember 2022, 
wo von Eckpunkten zur Ein-
führung von Lebensarbeits-
zeitkonten im ersten Halbjahr 
2023 und der Umsetzung im 
zweiten Halbjahr die Rede ge-

wesen sei. Und stellte verär-
gert fest: „Geschehen ist da-
von bislang nahezu nichts.“ 
Stattdessen plane man jetzt 
offensichtlich, ganze Berufs-
gruppen bei den Lebensar-
beitszeitkonten auszuschlie-
ßen. Der BBW-Vorsitzende 
betonte, dass insbesondere 
Lehrkräfte  einbezogen wer-
den müssten.

Unterstützung dafür kam  
vom Abgeordneten Schütte.  
Er sprach sich dafür aus, Lehr-
kräfte bei der Einführung von 
Arbeitszeitkonten einzubezie-

hen, sofern ihre Deputate bei 
der Einführung der 41-Stun-
den-Woche zum 1. September 
2003 ebenfalls angehoben 
worden sind. Zum Stand der 
Dinge führten die Abgeordne-
ten aus, Einigkeit herrsche in-
zwischen, dass die 41. Stunde 
dem Lebensarbeitszeitkonto 
gutgeschrieben werden solle. 
Christian Gehring betonte in 
diesem Zusammenhang, darü-
ber hinaus lege die CDU Wert 
auf größtmögliche Flexibilität. 
Eine Freistellungphase sollte 
auch während des Arbeitsle-
bens möglich sein. 

 < Gespräch mit Vertretern der CDU-Landtagsfraktion zum Thema Lebensarbeitszeitkonten (von rechts): BBW-Vize 
Joachim Lautensack; Christian Gehring (CDU), Vorsitzender des AK II Inneres, Digitalisierung und Kommunen; 
BBW-Chef Kai Rosenberger; Dr. Albrecht Schütte (CDU), Vorsitzender des AK III Finanzen; Susanne Hauth, Justizia-
rin und BBW-Geschäftsführerin
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Personalratswahlen 2024 – Lehrerverbände werben für hohe Beteiligung

Gemeinsam zum Erfolg – jede Stimme zählt 
In diesem Jahr stehen wieder Personalratswahlen an. Mit einer gemeinsamen Liste gehen der Philo-
logenverband (PhV), der Verband Bildung und Erziehung (VBE), der Berufsschullehrerverband (BLV), 
der Realschullehrerverband (RLV) und der Verband der Verwaltungsbeamten (VdV) am 18. Juni 2024 
ins Rennen um die Sitze im Hauptpersonalrat außerschulischer Bereich (HPR asB).

Jeweils mit getrennten Listen 
geht es vom 16. bis 18. April 
2024 um Sitze im Örtlichen 
Personalrat, Bezirkspersonal-
rat und Hauptpersonalrat 
Gymnasien (Gym), 17. April bis 
3. Mai 2024 um Sitze im Örtli-
chen Personalrat, Bezirksper-
sonalrat und Hauptpersonal-
rat Grund-, Haupt-, Werkreal-, 
Real- und Gemeinschaftsschu-
len (GHWRGS) und vom 6. bis 
8. Mai 2024 um Sitze im Örtli-
chen Personalrat, Bezirksper-
sonalrat und Hauptpersonal-
rat Berufliche Schulen (BS).

Unter dem Motto „Nur 
 gemeinsam können wir die  
Wahl gewinnen“ rufen die 
 amtierenden Personalräte 
HPR asB auf, die gebündelten 
Kräfte des Beamtenbunds zu 
nutzen, um die Interessen der 
Beschäftigten im außerschu-
lischen Bereich optimal zu 
 vertreten. Die Bedeutung der 
verschiedenen BBW-Verbände 
in einem Personalratsgremi-
um lässt sich wie folgt zu-
sammenfassen: 

1.  Gebündelte Interessenver-
tretung: Der BBW vereint 
eine Vielzahl von Verbän-
den, die die Interessen der 

Beschäftigten im öffentli-
chen Dienst vertreten. Nur 
durch diese ge bündelte 
Kraft können die spezifi-
schen Anliegen der Mitar-
beiter im außerschulischen 
Bereich effektiv aufgegrif-
fen und durchgesetzt wer-
den. 

2. Stärkung der Verhandlungs-
position: Durch die Zusam-
menführung der verschie-
denen Interessenlagen 
erhöht der Beamtenbund 
die Verhandlungsmacht 
 gegenüber den Entschei-
dungsträgern. Eine starke 
Position ist entscheidend, 
um angemessene Arbeits-
bedingungen, Gehälter und 
berufliche Perspektiven für 
alle Beschäftigten im au-
ßerschulischen Bereich zu 
erreichen.

3. Erfahrung und Expertise: 
Der BBW verfügt über lang-
jährige Erfahrung und Ex-
pertise im Bereich der Inte-
ressenvertretung. Diese 
Erfahrung ist wichtig, um 
die Herausforderungen im 
außerschulischen Bereich 
zu verstehen und effiziente 
Lösungen zu finden.

4. Ganzheitliche Betrachtung 
der Arbeitsbedingungen: 
Als Dachverband sorgt der 
BBW dafür, dass die vielfäl-
tigen Aspekte der Arbeits-
bedingungen im außerschu-
lischen Bereich angemessen 
berücksichtigt werden. Dies 
umfasst nicht nur finanziel-
le Aspekte, sondern auch 
arbeitsrechtliche, gesund-
heitliche und soziale Belan-
ge aller Beschäftigten.

5. Effektive Kommunikation 
mit der Basis: Der BBW ge-
währleistet eine transpa-
rente und effektive Kom-
munikation mit den 
Basismitgliedern. Dies ist be-
sonders wichtig, um sicher-
zustellen, dass die Interes-
sen der Beschäftigten im 
außerschulischen Bereich 
nicht nur erkannt, sondern 
auch authentisch und wirk-
sam vertreten werden. 

Kurz notiert
 < Mehr Straftaten gegen 

Amtsträger

Wer sich für den Staat enga-
giert, wird immer stärker ange-
feindet. Das belegt die Zahl der 
angezeigten Straftaten gegen 
Amts- und Mandatsträger. Sie 
hat im vergangenen Jahr deut-
lich zugenommen. In den ersten 

neun Monaten stieg sie im Ver-
gleich zum Vorjahreszeitraum 
um 35 Prozent von 220 auf 297 
Straftaten. Das hat das Innen-
ministerium jetzt mitgeteilt.

Abschließende Zahlen für 2023 
liegen derzeit noch nicht vor. 
Bei den Straftaten, die in den 
ersten drei Quartalen verzeich-
net wurden, handelte es sich 
vor allem um Beleidigungen. Ein 

Gewaltdelikt weist die Statistik 
für diesen Zeitraum aus, im Vor-
jahreszeitraum waren es drei. 

Die politisch motivierte Krimi-
nalität ging im Südwesten in 
den ersten neun Monaten um 
25,4 Prozent auf 2 677 Fälle zu-
rück. Begründet wird diese Ent-
wicklung damit, dass die Zahl 
der Straftaten im Zusammen-
hang mit der Coronapandemie 

und mit dem russischen An-
griffskrieg auf die Ukraine 
deutlich gesunken ist.

Die Neunmonatsstatistik weist 
noch keine Straftaten im Zusam-
menhang mit den Anschlägen 
der Hamas auf Israel am 7. Ok-
tober 2023 aus. Insbeson dere 
bei antisemitischen Straftaten 
zeichnet sich laut Innenminis-
terium ein Anstieg ab. 

HPR 
asB

18.06. 2024

Wahl
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KI in der Verwaltung – Thema bei der Veranstaltungsreihe „Begegnungen“

Sich fit machen für die Anwendung von 
KI – es führt kein Weg daran vorbei
Künstliche Intelligenz wird den Arbeitsalltag verändern, 
auch in den Verwaltungen des Landes. Gut beraten sind 
deshalb alle, die sich den Herausforderungen des schnell 
fortschreitenden technologischen Wandels stellen, sich 
fit machen für die Anwendung von KI, dabei stets am Ball 
bleiben und darüber hinaus ihre Sozialkompetenz stär-
ken. All dies sei für den Arbeitsplatzerhalt heute wichti-
ger denn je, sagt KI-Expertin Dr. Yasmin Mei-Yee Weiß. 

Im Rahmen der Veranstal-
tungsreihe „Begegnungen“ hat 
Yasmin Weiß, Professorin an 
der Technischen Hochschule 
Nürnberg und Aufsichtsrats-
mitglied in mehreren Unter-
nehmen, am 17. Januar 2024 
nicht nur in das Thema „KI in 
der öffentlichen Verwaltung“ 
eingeführt, sondern im An-

schluss mit Abgeordneten der 
Landtagsfraktionen von Bünd-
nis 90/Die Grünen, der CDU, 
SPD und der FDP sowie dem 
BBW-Vorsitzenden Kai Rosen-
berger im Rahmen einer Podi-
umsdiskussion die Chancen 
und Gefahren erörtert, die mit 
dem Einzug der künstlichen In-
telligenz in die Arbeitswelt ver-

bunden sind. Die Moderation 
der Podiumsdiskussion hatte 
Axel Graser, ehemaliger Stu-
dioleiter Stuttgart beim SWR, 
übernommen.

Bundesweit fehlen im öffentli-
chen Dienst mehr als 550 000 

Beschäftigte. Diese Zahl hat 
der BBW-Chef in seiner Einfüh-
rung in das Thema genannt. 
Zugleich bekannte er, dass der 
BBW inzwischen den Einsatz 
von KI in der Verwaltung ein 
Stück weit als Chance wahr-
nehme, um den Personalman-

 < Prof. Dr. Yasmin Weiß erläutert in ihrem Impulsvortrag Chan-
cen und Gefahren, die mit der Einführung von KI einhergehen.

 < Podiumsdiskussion im Rahmen der BBW-Veranstaltungsreihe „Begegnungen“ in der Stuttgarter Liederhalle. Auf dem Podium (von rechts): Moderator Axel 
Graser, der CDU-Abgeordnete Ansgar Mayr, FDP-Fraktionsvorsitzender Hans-Ulrich Rülke, Prof. Dr. Yasmin Weiß, BBW-Chef Kai Rosenberger, der Grünen-
Abgeordnete Peter Seimer und der SPD-Abgeordnete Jonas Hoffmann

©
 E

p
p

le
r 

(1
5

)

>

D
e

r 
ö

ff
e

n
tl

ic
h

e
 D

ie
n

st
 i

n
 B

a
d

e
n

-W
ü

rt
te

m
b

e
rg

10

BBW – Beamtenbund Tarifunion

> BBW Magazin | Januar/Februar 2024



gel zumindest abzufedern, vor
ausgesetzt die Mitarbeitenden 
werden durch qualifizierende 
Maßnahmen für neue Auf
gaben vorbereitet.

Wie wichtig Qualifikation der 
Beschäftigten in einer sich ra
send verändernden Arbeits
welt ist, hat Yasmin Weiß in 
ihrem Impulsvortrag ausge
führt: „Die Menschen brau
chen Expertise und Anwen
dungskompetenz für KI“, lautet 
ihr Credo. Ein paar Tage Fortbil
dung im Jahr reichten dafür 
nicht aus. Lernfähigkeit und 
vor allem auch kontinuierliche 
Lernbereitschaft seien heute 
wichtiger denn je. Wer sich hier 
verweigere, riskiere mittelfris
tig seinen Arbeitsplatz. Des
halb sei es so wichtig, den 
Menschen die Angst vor KI zu 
nehmen. Das gelinge in der Re
gel, wenn man ihnen Anwen
dungskompetenzen vermittele.  

Unumwunden räumte die KI
Expertin ein, dass es Menschen 
geben wird, die durch den Ein
satz von KI ihren Arbeitsplatz 
verlieren können. Hier gelte es, 
Betroffene möglichst für eine 
andere Arbeit zu qualifizieren. 

Immer wieder betont Yasmin 
Weiß, dass künstliche Intelli

genz lediglich Assistenzfunkti
on einnehmen darf. KI könne 
unterstützen, etwa indem sie 
große Textmengen durchfors
tet, strukturiert, zusammen
fasst, Protokolle erstellt und 
diese auch gleich in mehrere 
Sprachen übersetzt. Ärztinnen 
und Ärzte könne sie durch die 
Analyse großer Datenmengen 

 < In der ersten Reihe (Bild oben von links): Ministerial
dirigentin Annegret Breitenbücher, Leiterin Abtei
lung I (Staatsministerium); Ministerialdirigent Dr. 
Christian Järkel, Leiter der Abteilung 1 (Finanzminis
terium); Anne Katrin Michalke, LBVPräsidentin; 
 Dieter Ziesel, Präsident des Landesamts für Geoin
formation und Landentwicklung; (im Bild darunter) 
die  Akteure der Veranstaltung während der Begrü
ßungsansprache des BBWVorsitzenden
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bei der Diagnose zwar unter-
stützen, mehr aber nicht.  
Über die Diagnose entschei-
den müsse die Ärztin oder  
der Arzt.

Die Gefahr, dass KI langfristig 
Mitarbeitende ersetzen könn-
te, sieht Professorin Weiß. 

 Allerdings geht sie davon aus, 
dass Menschen, die KI anwen-
den, jene verdrängen werden, 
die das nicht tun. Aus ihrer 
Sicht ist es in Zukunft unum-
gänglich, dass Mensch und 
Maschine künftig eng zusam-
menarbeiten. Sie spricht dabei 

von einem „harmonischen 
Paartanz“, bei dem der 
Mensch die Fähigkeit der Ma-
schine nutzt und nach Über-
prüfung der gelieferten Daten 
seine Entscheidung trifft. Da-
für braucht es laut Weiß in der 
Regel Sozialkompetenz, Empa-

thie eingeschlossen, und da-
mit Kompetenzen, über die KI 
nicht verfügt. Deshalb dürfe 
man KI auch keine Entschei-
dung überlassen. 

 < Abgeordnete  

bekennen Farbe  

Ähnlich sahen dies auch ihre 
Mitdiskutanten auf dem Podi-
um. Alle vier Abgeordneten 
sprachen von der Verantwor-
tung der Politik, Gefahren, die 
mit der Einführung künstlicher 
Intelligenz einhergehen, mög-
lichst einen Riegel vorzuschie-

ben. Allerdings sei der Einzug 
von KI in die Arbeitswelt und 
die Gesellschaft nicht mehr 
aufzuhalten und letztlich auch 
nicht sinnvoll. Der CDU-Abge-
ordnete Ansgar Mayr brachte 
es auf den Punkt: „Wir sollten 
uns nicht nur auf die Risiken 
fokussieren, die KI mit sich 
bringt, sondern auch auf die 
Chancen, die damit einherge-
hen.“ FDP-Fraktionschef Hans-
Ulrich Rülke pflichtete ihm bei. 
Es gelte Chancen und Risiken 
abzuwägen. Der Grünen-Abge-
ordnete Peter Seimer sagte, 
man müsse KI als Chance be-
greifen, dürfe dabei aber die 
Gefahren nicht aus dem Auge 
verlieren. Dringend notwendig 
sei es, eine Weiterbildungsof-
fensive in die Verwaltung zu 
bringen. Der SPD-Abgeordnete 
Jonas Hoffmann sprach von 
vielen Aufgaben, die es mit 
und um KI zu erledigen gebe, 
zumal sich in der Vergangen-
heit vieles aufgestaut habe. Bei 
alldem gelte darauf zu achten, 
dass die Würde des Menschen 
trotz technischen Fortschritts 
erhalten bleibt. 
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Gedankenaustausch mit Spitzenvertretern des Richterbunds

Im Mittelpunkt: die Musterklagen zur 
amtsangemessenen Alimentation
Die Musterklagen des Richterbunds zur verfassungskonformen Besoldung standen im Mittelpunkt 
der Unterredung zwischen BBW-Chef Kai Rosenberger und einer Delegation des Deutschen Richter-
bunds BW (DRB BW), angeführt vom Vorsitzenden Wulf Schindler. Getroffen hatte man sich im 
 Dezember vergangenen Jahres im Haus des Beamtenbunds in Stuttgart.

Anders als beim BBW, der die 
Verfassungsmäßigkeit der Be-
soldung seit der Einführung des 
Bürgergelds zum 1. Januar 2023 
wieder infrage stellt, ist man 
beim baden-württembergi-
schen Richterbund davon über-

zeugt, dass das Land bereits 
mit seinem 4-Säulen-Modell 
den Anforderungen des Bun-
desverfassungsgerichts an eine 
verfassungsgemäße Besoldung 
nicht gerecht wurde, und hat 
deshalb Klagen erhoben.

In seinen Musterklagen betont 
der Richterbund die Amtsange-
messenheit der Besoldung. Die-
se sei entscheidend. Schließlich 
werde das Amt besoldet und 
nicht der Familienstand, sagte 
DRB-Landesvorsitzender 
Schindler.

Beim Richterbund vertritt man 
den Standpunkt, dass für die 
Verfassungsmäßigkeit die Be-
soldung des Amtes ausschlag-
gebend sein muss. Der Famili-
enstand und Anzahl der Kinder 
dürften dabei keine Rolle spie-
len. Dem Land wirft der Rich-
terbund unter anderem vor, 
dass es mit seinem 4-Säulen-
Modell gerade auf diese Ver-
quickung von Amt, Familien-
stand und Anzahl der Kinder 
gesetzt habe. Zudem bean-
standet der Richterbund, dass 
die Richterbesoldung genauso 
wie der höhere Dienst beim 
4-Säulen-Modell nahezu unbe-
rücksichtigt blieb. 

In diesem Punkt besteht Über-
einstimmung mit dem BBW, 

ebenso in der Einschätzung, 
dass spätestens mit der Erhö-
hung des Bürgergelds zum 
1. Januar 2024 die Verfassungs-
mäßigkeit der Besoldung nicht 
mehr gewährleistet ist. Hier ist 
auch Baden-Württemberg in 
der Pflicht.

Auf den Versorgungsbereich 
eingehend, wies der BBW- 
Vorsitzende darauf hin, dass  
die Erhöhungsbeträge des 
 Familienzuschlags nicht ver-
sorgungswirksam sind. Ob im 
Pensionsbereich eine verfas-
sungskonforme Alimentation 
gewährleistet sei, bleibe bis  
zu einer Entscheidung des 
 Bundesverfassungsgerichts 
fraglich. Eine prozentuale Ab-
senkung des Ruhegehaltssatzes 
hält DRB-Landesvorsitzender 
Schindler für unwahrscheinlich. 
Aus Karlsruhe gebe es eindeuti-
ge Signale, wonach die Absen-
kung auf 71,75 Prozent zwar 
noch in Ordnung gewesen sei, 
eine weitere Absenkung aber 
nicht mehr verfassungskon-
form sei. 

 < Fototermin vor der BBW-Geschäftsstelle in Stuttgart: BBW-Chef Kai 
 Rosenberger; Sandra Wengert, juristische Referentin beim BBW; DRB-
Landesvorsitzender Wulf Schindler; Dr. Christopher Stoiber, Kassenwart 
des DRB; Johanna Rilling, zuständig beim DRB für Assessorenangelegen-
heiten; Raphael Deutscher, zuständig beim DRB für den Bereich Besol-
dung (von links)
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Wegen Problemen beim Umzug des Lernmanagementsystems Moodle 

Lehrerverbände schlagen Alarm und 
 fordern zusätzliche Entlastungsstunden
Vom Umzug auf die Bildungs-
plattform Schule@BW ver-
spricht sich das Kultusministe-
rium den digitalen Fortschritt 
an Baden-Württembergs Schu-
len. Gegenwärtig sieht  

es danach aber nicht aus.  
Die Überführung der Moodle-
Instanzen zur neuen Moodle-
Plattform macht Probleme. Be-
rufsschullehrerverband (BLV) 
und Philologenverband (PhV) 

schlagen Alarm. Sie  fordern 
mindestens vier  zusätzliche 
Entlastungsstunden für alle 
Schulen, die mit dem Umzug 
des Lernmanagementsystems 
Moodle  befasst sind. 

Seit Wochen erreichen den BLV 
und den PhV sehr viele Klagen, 
es gebe erhebliche Probleme 
bei der Migration der bisher 
vom Landeshochschulnetz be-
triebenen  Moodle-Instanzen 
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dbb Jahrestagung in Köln 

Der Appell: kein Verwalten, sondern 
 gestalten – für einen starken Staat
Bei der dbb Jahrestagung in 
Köln zählte auch in diesem Jahr 
die BBW-Delegation zu den 
vielen Funktions- und Man-
datsträgern des Beamten-
bunds aus dem Bund, den Län-
dern und den Gemeinden. 
Gäste der Veranstaltung waren 
aber auch zahlreiche Repräsen-
tanten aus Politik, Wirtschaft 
und Gesellschaft.

Mit einer kämpferischen Rede 
hatte der dbb Bundesvorsit-
zende Ulrich Silberbach am 
8. Januar 2024 die Jahrestagung 
in der Kölner Messe eröffnet. 
Mit scharfen Worten kritisierte 
er zunächst das Fernbleiben 
von Bundesinnenministerin 
Nancy Faeser bei der Tagung. 
Erst dann wandte er sich dem 
eigentlichen Thema der Tagung 
zu, die unter dem Motto „Star-

ker Staat – wehrhafte Demo-
kratie“ stand, und warnte: Der 
Statt sei bei Weitem nicht so 

stark, wie er sein sollte. Eine 
Vielzahl von Krisen stellten das 
Land und seine Institutionen 

auf eine harte Probe. Um das 
Vertrauen der Bevölkerung in 
die Handlungsfähigkeit des 
Staates zurückzugewinnen, 
müsse die Regierung endlich 
handeln. Der Kanzler müsse 
den Menschen im Land klare 
Perspektiven aufzeigen. „Kein 
Verwalten, sondern gestalten“, 
sei das Gebot der Stunde. Auf 
das Wahljahr 2024 eingehend 
erklärte Silberbach mahnend, 
die Ergebnisse der Europawahl 
sowie der Ausgang der Wahlen 
in den Bundesländern Bran-
denburg, Sachsen und Thürin-
gen seien „ein Gradmesser für 
den Zustand unserer Demokra-
tie“. Ebenfalls äußerst kritisch 
ging Peter Müller, der ehemali-
ge saarländische Ministerpräsi-
dent und Bundesverfassungs-
richter, in seinem Vortrag mit 
der Bundesregierung um.  

 < Die BBW-Delegation bei der dbb Jahrestagung in Köln
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zur neuen Moodle-Plattform, 
die das Kultusministerium an 
einen externen Betreiber ver-
geben hat. Der Migrationspro-
zess, der den Schulen angebo-
ten wird, läuft offensichtlich 
nicht wie gewünscht. Im ent-
sprechenden Diskussionsforum 
der Moodle-Administratoren 
häufen sich Problembeschrei-
bungen: Zur Verfügung gestell-
te Hilfsmittel funktionierten 
nicht, der Import der Daten  
von Lehrkräften sowie von 
Schülerinnen und Schülern  
sei fehleranfällig, Anleitungen 
unvollständig oder fehlerhaft. 
Berichtet wird zudem von kurz-
fristig angekündigten Umzugs-
terminen, die eine Umorgani-
sation des Unterrichts nötig 
machten, dann aber erst Tage 
später stattfanden. 

Vor dem Hintergrund all dieser 
Schwierigkeiten kritisieren  
BLV und PhV, dass der digitale 
Umzug im laufenden Schuljahr 

bewältigt werden soll. Es ist 
die Rede von einem „Unding, 
wenn Moodle gleichzeitig im 
Unterricht eingesetzt werden 
soll“. Zudem gebe es auch 
 weiterhin offene Fragen zur 
Funktionalität der neuen 
Moodle-Instanzen: Im neuen 
MoodleBW könnten Benutzer 
nämlich nur noch über die 
Schulverwaltungssoftware 
ASV angelegt werden. Es gebe 
zurzeit aber viele schulische 
Moodle-Nutzer, die nicht im 
ASV der Schule hinterlegt sind. 

 > Was passiert mit den derzeiti-
gen Mailkonten der Schülerin-
nen und Schüler, die auf siche-
ren schulischen Mailservern 
liegen und notwendig sind? 

 > Was ist mit Lehrbeauftragten 
der Seminare, die nicht im ASV 
der Schule hinterlegt sind? 

 > Was ist mit Eltern und Ausbil-
dern der Betriebe, die an ein-

zelnen Schulen in Moodle 
präsent sind? 

 > Was passiert mit Schülerin-
nen und Schülern, die auf-
grund von Kooperationskur-
sen an zwei Schulen 
eingepflegt werden müssen? 

All dies funktioniere bisher 
nicht. Laut PhV und BLV be-
fürchtet man inzwischen an 
den Schulen, dass das neue 
„MoodleBW“ einen deutlich 
verringerten Funktionsumfang 
haben könnte. Selbst von Netz-
werkbetreuern vor Ort werde 
bemängelt, dass diese Maß-
nahme der Schulverwaltung 
für viele Schulen einen großen 
Rückschritt in der Digitalisie-
rung bedeute. 

Das Kultusministerium hat 
zwar zwischen zeitlich die Hilfs-
angebote zum Moodle-Umzug 
gebündelt, und einzelne Mitar-
beitende der Schulverwaltung 

versuchen sehr engagiert zu 
jeder Tages- und Nachtzeit,  
die Fragen der verzweifelten 
Moodle-Admins im entspre-
chenden Forum zu beantwor-
ten – trotzdem stehen betrof-
fene Schulleitungen und 
Lehrkräfte unter großem Zeit-
druck und erbringen zahlreiche 
Zusatzstunden. „Das Mindeste 
ist jetzt, den Schulen für den 
enormen Mehraufwand, den 
sie aufgrund der Moodle-Mig-
ration leisten, eine angemesse-
ne Entlastung in Form von An-
rechnungsstunden zukommen 
zu lassen“, so die Forderung von 
Martina Scherer und Karin Fetz-
ner, den stellvertretenden Lan-
desvorsitzenden des PhV BW. 
„Digitalisierung geht nicht zum 
Nulltarif, schon gar nicht, wenn 
sie Hunderte von Überstunden 
erfordert. Denn dann geht sie 
zulasten des  Unterrichts“, stellt 
Thomas Speck, Landesvorsit-
zender des BLV BW, enttäuscht 
fest. 
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Überblick – die Anpassung von 
Besoldung und Versorgung auf-
grund des Tarifergebnisses TV-L 
2023 sowie die amtsangemesse-
ne Alimentation zentrale The-
men sein. Im Beamtenversor-
gungsrecht erfahren Sie, wie sich 
das Ruhegehalt berechnet, und 
erhalten weitere Informationen 
zu Hinzuverdienstgrenzen, Hin-
terbliebenenversorgung et cete-
ra. Im Beihilfeteil gibt es einen 
Überblick über die Beihilfeverord-
nung Baden-Württemberg und 
die aktuellen Entwicklungen.

n

Erbrecht und Verfügungen 
(B139 CH) 

 > vom 18. bis 19. April 2024 

 > in Baiersbronn

 > 15 Plätze

 > Beitrag für Mitglieder 
278 Euro

Wer beschäftigt sich schon ger-
ne mit Erkrankungen, Pflege 
oder mit dem Tod? Und dennoch 
sind dies Themen, mit denen sich 
jede und jeder beschäftigen soll-
te. Am besten zu einem Zeit-
punkt, zu dem noch die Möglich-
keit besteht, bestimmte Dinge 
klar zu regeln. Dieses Seminar 
soll dabei helfen, sowohl die Re-
gelungen im Gesundheitsbereich 
(Patientenverfügung, Vorsorge-
vollmacht, Betreuung Verfü-
gung, Notfallkarte …) bis hin zu 
den Grundzügen des Erbrechts 
zu verstehen und daraus die rich-
tigen persönlichen Schritte zu 
vollziehen.

n

Arbeits- und Personal-
entwicklung von A wie 
Altersgerechte Arbeit  
bis Z wie Generation Z 
(B158 CH)

 > vom 12. bis 14. Mai 2024 

 > in Baiersbronn

 > 15 Plätze

 > Beitrag für Mitglieder 
278 Euro

Arbeit- und Personalentwicklung 
sind in den letzten Jahren durch 
vielseitige und auch differenzier-
te Aspekte sowie tiefgreifende 
Veränderungen geprägt. Das Se-
minar beleuchtet aktuelle und 
auch für die Zukunft wichtige 
Felder und Entwicklungen, Pro-
blemstellungen und Anforderun-
gen. Künstliche Intelligenz, Ar-
beitszeit und Lebensarbeitszeit, 
Ausgestaltung von Tarifverträ-
gen, generationenbezogene Ar-
beits- und Lebensvorstellungen 
sind nur einige Stichworte.

n

Wichtige Hinweise:
Über unser Seminarangebot hin-
aus bieten wir auch die Möglich-
keit, über „Voucher“ Seminare 
der dbb akademie zu buchen. 
Mit diesen Gutscheinen besteht 
die Möglichkeit, vergünstigt an 
Seminaren des offenen Pro-
gramms der dbb akademie teil-
zunehmen. Interessenten infor-
mieren sich auf der Homepage 
der dbb akademie (www.dbb 
akademie.de) bei den Seminaren 
im „offenen Programm“ (Kenn-
buchstabe „Q“ vor der Seminar-
nummer) und fragen dann beim 
BBW nach, ob für diese Veran-
staltung Voucher zur Verfügung 
stehen.  

Mit diesem Angebot wollen wir 
unseren Mitgliedern die Mög-
lichkeit einräumen, zu vergüns-
tigten Teilnehmergebühren von 
dem vielseitigen Seminarange-
bot der dbb akademie Gebrauch 
zu machen. 

Alle Seminare sind auch für 
Nichtmitglieder offen. Der Teil-
nehmerbeitrag beträgt bei 
Nichtmitgliedern das Doppelte 
des ausgewiesenen Betrages. 
Sofern dies bei einzelnen Veran-
staltungen nicht ausdrücklich 
anders angegeben ist, gehören 
Verpflegung und Unterbringung 
zum Leistungsumfang.

Anmeldungen können nur über 
die Landesgeschäftsstellen der 
Mitgliedsverbände des BBW ent-
gegengenommen werden. Diese 
halten Anmeldeformulare bereit. 
Eine unmittelbare Anmeldung 
bei der dbb akademie ist nicht 
möglich. Anmeldeformulare so-
wie unser Seminarprogramm fin-
den Sie auch im Internet unter 
www.bbw.dbb.de. 

Seminare, die die Mindestteil-
nehmerzahl nicht erreichen, 
 werden spätestens vier Wochen 
vor dem geplanten Seminarter-
min abgesagt. Daher wird emp-
fohlen, sich zeitnah für die ge-
wünschten Seminare anzumel-
den. Darüber hinaus verweisen 
wir auf die weiteren von der dbb 
akademie angebotenen Semina-
re, die Sie im Internet unter 
www.dbbakademie.de finden.

Die vorgestellten Seminare erfül-
len gegebenenfalls die Voraus-
setzungen zur Freistellung nach 
dem Bildungszeitgesetz Baden-
Württemberg (BzG BW), sofern 
die Inhalte entweder zur beruf-
lichen oder zur ehrenamtlichen 
Weiterbildung der jeweiligen 
Teilnehmer/Teilnehmerin infrage 
kommen.

Für Seminare mit politischem 
Inhalt wird bei der Bundeszen-
trale für politische Bildung die 
Anerkennung als förderungswür-
dig im Sinne der Vorschriften 
über Sonderurlaub für Beamtin-
nen/Beamte und Richterinnen/
Richter im Bundesdienst bean-
tragt, sodass auch Sonderurlaub 
nach den landesrechtlichen Vor-
schriften gewährt werden kann.

Seminarangebote im Jahr 2023
In Zusammenarbeit mit der dbb akademie führt der BBW – Beamtenbund Tarifunion im Jahr 2023 

folgende verbandsbezogene Bildungsveranstaltungen durch:

Wir sind ein Team  
(B134 CH)

 > vom 13. bis 14. März 2024

 > in Baiersbronn

 > 15 Plätze

 > Beitrag für Mitglieder 
278 Euro

Im Team arbeiten kann Flow-Ge-
fühle erzeugen (es läuft super, 
die Harmonie stimmt und die 
Ergebnisse wie auch die gegen-
seitige Unterstützung und Aner-
kennung sind deutlich erlebbar). 
Manchmal tun sich Teams in der 
Zusammenarbeit schwer. Es 
scheint mehr Reibungspunkte 
als Gemeinsamkeiten zu geben. 
Offene Aussprache gelingt nur 
ansatzweise oder in geringem 
Umfang mal da und mal dort.

Das Seminar befähigt die Teil-
nehmenden zur ihrer Teamana-
lyse. Es bietet Ansätze für einen 
wertschätzenden Umgang. Diese 
werden geübt. Schlussendlich 
sollen Ideen und Türöffner für 
eine Teamentwicklung mitge-
nommen werden, mit denen die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
wieder Schwung und Leichtigkeit 
in ihr Team bringen können.

n

Dienstrecht (B136 CH)

 > vom 11. bis 13. März 2024

 > in Karlsruhe

 > 15 Plätze

 > Beitrag für Mitglieder 
417 Euro

Im Mittelpunkt dieses Seminars 
steht das Dienstrecht in Baden-
Württemberg auf der Basis des 
Dienstrechtsreformgesetzes 
2010 mit Beamten(status)recht, 
Besoldungsrecht, Beamtenver-
sorgungsrecht und Beihilfe. Be-
leuchtet werden die aktuellen 
allgemeinen Entwicklungen im 
Beamtenrecht, zum Beispiel bei 
der Arbeitszeit, im Landesbeam-
tengesetz, im Laufbahnrecht et 
cetera Im Besoldungsrecht wer-
den – neben einem aktuellen 

Für Seminare mit politischem Inhalt wird bei der Bundeszentrale für politische Bildung die Anerkennung als förderungswürdig im Sinne der Vorschriften über  
Sonderurlaub für Beamte und Richter im Bundesdienst beantragt, sodass auch Sonderurlaub nach den landesrechtlichen Vorschriften gewährt werden kann.

Alle Seminare sind auch für Nichtmitglieder offen. Der Teil neh merbeitrag beträgt bei Nichtmitgliedern das Doppelte des ausgewiesenen Betrages.

Anmeldungen können nur über die Landesgeschäftsstellen der Mitgliedsverbände des BBW entgegengenommen werden. Diese halten Anmeldeformulare bereit. 
Eine unmittelbare Anmeldung bei der dbb akademie ist nicht möglich. Anmeldeformulare sowie unser Seminarprogramm finden Sie auch im Internet unter  
www.bbw.dbb.de. Sofern dies bei einzelnen Veranstaltungen nicht ausdrücklich anders angegeben ist, gehören Verpflegung und Unterbringung zum Leistungs- 
umfang. Darüber hinaus verweisen wir auf die weiteren von der dbb akademie angebotenen Seminare, die Sie im Internet unter www.dbbakademie.de finden.
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Der BBW: Einer für alle.
Was ist der BBW?

Im BBW sind 50 Gewerkschaften und Verbände des öffentlichen Dienstes und

des privaten Dienstleistungssektors unter einem Dach vereint.

Der BBW ist parteipolitisch unabhängig und hat mehr als 140.000 Mitglieder. 

Wen vertritt der BBW?

Der BBW ist die gewerkschaftliche Interessenvertretung für Beamtinnen und

Beamte im Landesdienst und in der Kommunalverwaltung Baden-Württemberg.

Gemeinsam mit seinen Fachgewerkschaften vertritt der BBW aber auch

Tarifbeschäftigte.

Was macht der BBW?

Der BBW setzt sich gezielt für die Rechte und Interessen von Beamten,

Versorgungsempfängern und Tarifbeschäftigten ein – zum Beispiel dafür, dass

alle gleichermaßen an der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung teilhaben.

Deshalb stehen wir im ständigen Dialog mit der Landesregierung und sind in

Politik und Öffentlichkeit präsent.

Welche Ziele verfolgt der BBW?

Ein wichtiges Ziel des BBW ist, die öffentliche Verwaltung für eine moderne

Gesellschaft zukunftssicher zu machen. Voraussetzungen dafür sind unter 

anderem eine leistungsstarke Verwaltung, ein modernes Dienstrecht, der Erhalt

der Tarifautonomie und des Flächentarifvertrags, eine leistungsbezogene

Verwaltung, flexible Arbeitszeitmodelle sowie ein funktionierendes Gesund-

heitsmanagement. 

Am Hohengeren 12 . 70188 Stuttgart
Telefon 0711/16876 - 0 . E-Mail bbw@bbw.dbb.de 

Mehr Informationen: www.bbw.dbb.de


